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Stellungnahme zum Entwurf eines … Gesetzes zur Ände-

rung des Bewertungsgesetzes (Bundesrats-Drucksache 

515/16) 

 

Berlin, 20. September 2016 

 

A. Vorbemerkungen 

Als Spitzenorganisation der deutschen Land- und Forstwirtschaft hat sich der Deutsche Bau-

ernverband (DBV) frühzeitig in die Debatte über die Neuregelung der Grundsteuer einge-

bracht. Bereits im Jahr 2010 wurde eine Stellungnahme zu den Anforderungen an eine 

Grundsteuerreform aus Sich der Land- und Forstwirtschaft formuliert. Danach darf der der-

zeitige Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Grundsteueraufkommen insgesamt durch 

eine Neuregelung der Grundsteuer nicht erhöht werden. Die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe tragen mit aktuell knapp 400 Mio. Euro jährlich angemessen zur Finanzierung der 

kommunalen Infrastruktur bei. 

 

Eine Bewertung land- und forstwirtschaftlichen Vermögens auf Grundlage von Substanzwer-

ten, wie dies das ursprüngliche Verkehrswertmodell der Nordländer und das Thüringer „Kom-

binationsmodell“ vorsahen, wird vom DBV abgelehnt. Es ist daher zu begrüßen, dass der 

nun vorliegende Gesetzentwurf diese Ländervorschläge für die Land- und Forstwirtschaft 

nicht weiterverfolgt. Eine Substanzbewertung führte wegen des drastischen Auseinanderfal-

lens von Substanz- und Ertragswerten in der Land- und Forstwirtschaft zu einer verzerrten 

Besteuerung. 

 

Das in den Gesetzentwurf eingeflossene „Beschlussfähige Gesamtmodell“ trägt den vom 

DBV formulierten Anforderungen an eine Grundsteuerreform teilweise Rechnung. Dies wird 

vom DBV ebenso begrüßt, wie das grundsätzliche Festhalten an der Grundsteuer A für land- 

und forstwirtschaftliche Flächen. Die Bewertung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe soll 

sich auch künftig an deren Ertragsfähigkeit orientieren. Dabei ist zu begrüßen, dass zur Er-

mittlung der Ertragsfähigkeit ein Rückgriff auf die Agrarberichterstattung erfolgen soll. Aller-

dings lassen sich die in den Anlagen zu dem Gesetzentwurf genannten Zahlen nicht ohne 
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Weiteres aus der Berichterstattung entnehmen. Hier bedarf es daher weitergehender Infor-

mationen zu den Berechnungsmethoden.  

 

Bei der Neufassung der grundsteuerlichen Bemessungsgrundlage ist nach Ansicht des DBV 

die erhebliche steuerliche und außersteuerliche Verwendung der bisherigen Einheitsbewer-

tung zu berücksichtigen: Die Einheitsbewertung spielt aktuell noch für rd. 60 steuerliche und  

außersteuerlichen Rechtsnormen auf landes- und bundesgesetzlicher Ebene eine Rolle (vgl. 

anliegende Übersicht des Bundesfinanzministeriums), beispielsweise im Agrarsozialrecht, im 

landwirtschaftlichen Erbrecht, bei der Festsetzung der notariellen Gebühren im Rahmen der 

Beurkundung der Übertragung landwirtschaftlicher Betriebe, im Rahmen der Flurbereinigung 

oder in den Landwirtschaftskammergesetzen einiger Länder.  

 

Vielfach wird dabei auf den Einheitswert Bezug genommen. Dies wird künftig durch die be-

absichtigte Herausnahme des Wohnhauses aus der Bewertung der land- und forstwirtschaft-

lichen Betriebe nicht mehr möglich sein. Für die Akzeptanz einer neuen Bewertung für Zwe-

cke der Grundsteuer ist es aus berufsständischer Sicht aber unerlässlich, die Auswirkungen 

der Neuregelung der grundsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage auch auf andere 

Rechtsnormen zu verproben und brauchbare Ersatzlösungen zu finden. Entgegen der Be-

gründung des Gesetzentwurfes (dort A. I.) hat die Einheitsbewertung noch immer eine über-

geordnete Funktion außerhalb der Grundsteuerbemessung. 

 

Hinzu kommt, dass im Rahmen der Neuregelung etwa 5 Mio. Einheiten des land- und forst-

wirtschaftlichen Vermögens neu zu bewerten sind. Da bundesweit rd. 300.000 aktive land-

wirtschaftliche Betriebe wirtschaften, dürfte es sich bei der überwiegenden Anzahl der zu be-

wertenden Einheiten um kleine oder kleinste Flächen handeln. Dies macht aus Sicht des 

DBV eine einfache und in weiten Teilen automatisierte Bewertung notwendig, was durch ei-

nige Detailregelungen des jetzt vorliegenden Gesetzentwurfes erschwert wird. 

 

B. Allgemeine Anmerkungen zum Gesetzentwurf 

I. Aufkommensneutralität 

In dem Gesetzesantrag des Bundestages heißt es, dass konzeptionell eine bundesweit ge-

samtaufkommensneutrale Reform angestrebt wird. Unklar bleibt, ob sich die Aufkommens-

neutralität auf das Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer bezieht oder auf die bisherige 

Summe der Einheitsbewertung der verschiedenen Vermögensarten. Aus Sicht des DBV darf 

die notwendige Reform der Grundsteuer nicht zu Belastungsverschiebungen zulasten der 

landwirtschaftlichen Betriebe gehen. 
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Das Aufkommen der Grundsteuer A im Kalenderjahr 2015 betrug für den Bereich des land- 

und forstwirtschaftlichen Vermögens etwa 392 Mio. Euro. Bei einem durchschnittlichen He-

besatz von 326 v.H. errechnet sich draus ein Steuermessbetrag für das land- und forstwirt-

schaftliche Vermögen von rd. 120 Mio. Euro. Unter Anwendung der Steuermesszahl für das 

land- und forstwirtschaftliche Vermögen von 6 v.T. errechnet sich überschlägig eine Gesamt-

summe Einheitswert für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen von 20 Mrd. Euro. Der 

Anteil der Wohnhäuser wird mit 30 Prozent beziffert, was in etwa einem Wertansatz von 6 

Mrd. Euro entspricht. Auf den Wirtschaftswert entfallen 14 Mrd. Euro (70 % des Einheitswer-

tes). 

 

II. Bewertungsgrundlage für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen 

Der DBV begrüßt ausdrücklich, dass die Bewertungsgrundlage für das land- und forstwirt-

schaftliche Vermögen weiterhin der Ertragswert ist. Nur durch den Ansatz des Ertragswertes 

wird den Besonderheiten der Land- und Forstwirtschaft Rechnung getragen: In der Land- 

und Forstwirtschaft zählt der Boden zu den Produktionsfaktoren (Arbeit, Boden, Kapital), so 

dass nicht der Verkehrswert, sondern die Ertragsmöglichkeiten gerade der Flächen für die 

Bewertung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe von entscheidender Bedeutung sind.  

 

Laut dem Gesetz und der Begründung dazu wird auf die gemäß dem Landwirtschaftsgesetz 

(LwG) zu erhebenden Daten der Agrarberichterstattung zurückgegriffen (Ableitung der Er-

tragswertansätze aus den durchschnittlichen Ertragsverhältnissen der Testbetriebe beim 

BMEL). Dies muss im Gesetz aber auch konsequent umgesetzt werden, so dass für den 

Rechtsanwender und auch die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nachvollziehbar ist, 

wie sich die Werte der Anlagen 27 ff. BewG-E aus dem Agrarbericht ermitteln.  

 

Es dürfen dabei nur Kennzahlen herangezogen werden, die im Rahmen des gesetzlichen 

Auftrages des § 2 LwG auch erhoben werden. Falls diese Daten bislang noch nicht erhoben 

werden, muss die Agrarberichterstattung entsprechend ergänzt werden. Gleiches ist in der 

Vergangenheit hinsichtlich der Ermittlung von Daten durch Gutachterausschüsse gem. § 196 

BauGB erfolgt.  

 

Der Gesetzesbefehl (Ableitung der Ertragswertansätze aus dem Testbetriebsnetz) stimmt 

nicht mit den in den Anlagen des BewG-E genannten Zahlen überein. Es ist nicht nachvoll-

ziehbar, woher die Zahlen stammen. Offensichtlich sind hier einzelne Zahlen aus dem Agrar-

bericht genommen und durch Zu- und Abschläge korrigiert worden. So ist in der Gesetzesbe-

gründung beispielsweise nicht erläutert, welche Wirtschaftsjahre der Ermittlung des fünfjähri-

gen Durchschnittes zu Grunde liegen. Weder aus dem Gesetz noch aus der Begründung las-

sen sich die Systematik dieser Zu- und Abschläge herleiten.  
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III. Automation des Besteuerungsverfahrens 

Der DBV begrüßt, dass das Bewertungsverfahren im Wesentlichen auf ein standardisiertes 

und automatisiertes Verfahren umgestellt werden soll. Insbesondere der geplante Rückgriff 

auf das amtliche Liegenschaftskataster (ALKIS) ist positiv zu beurteilen. Die elektronisch vor-

liegenden katastermäßigen Flächenangaben werden auch für andere Zwecke in der Land- 

und Forstwirtschaft, so z. B. für das Prämiensystem, herangezogen.  

Allerdings sollte der Automationsansatz so konsequent verfolgt werden, dass Faktoren, die 

einer weitgehenden Automatisierung entgegenstehen, bei der Ermittlung der Bemessungs-

grundlage keine Rolle spielen. Dies gilt beispielsweise für die gesonderte Erfassung von 

Wirtschaftsgebäuden und den Zuschlag für bestimmte Tierhaltungsformen.  

 

Maßgebender Faktor der Reingewinnberechnung eines land- und forstwirtschaftlichen Ver-

mögens sind die Ertragswertpotentiale des vom Betrieb genutzten Grund und Bodens. Auf-

grund der auch in der Land- und Forstwirtschaft angewendeten arbeitsteiligen Wirtschafts-

weise – beispielsweise der Einsatz von Lohnunternehmen – verlieren die Wirtschaftsge-

bäude an Bedeutung und sind für die Ertragswertermittlung eines Betriebes kein entschei-

dender Faktor mehr. Hinzu kommt, dass insbesondere Alt-Wirtschaftsgebäude nicht mehr 

dem heutigen Standard in der Tierhaltung entsprechen und für moderne Maschinen regelmä-

ßig zu klein sind. 

 

IV. Zuordnung der Wohngebäude zur Grundsteuer B 

Die bisherigen Regelungen der Einheitsbewertung und für Zwecke der Bedarfsbewertung se-

hen vor, dass der Wohnteil eines landwirtschaftlichen Betriebes zum land- und forstwirt-

schaftlichen Vermögen und nicht zum Grundvermögen zählt. Dies gilt für alle aktiv bewirt-

schafteten Betriebe gleich welcher Größenordnung. Derzeit zählt das Betriebsleiterwohn-

haus zum Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. Es wird nach den vergleichbaren Grundsät-

zen für die Bewertung von Immobiliengrundvermögen bewertet. Hinzu kommt ein pauschaler 

Abschlag aufgrund der Hofnähe für die Geruchs- und Lärmbelastung. 

 

Der Gesetzentwurf sieht einen solchen Abschlag künftig nicht mehr vor. Wohngebäude sol-

len nach der Neuregelung generell dem Grundvermögen zugeordnet werden. Bei verpachte-

ten Betrieben oder den Betrieben in den neuen Bundesländern werden die Wohnhäuser 

zwar bereits nach heutigem Recht direkt als Grundvermögen bewertet (§ 125 Abs. 3 BewG). 

Dies ist allerdings sehr aufwändig und steht dem hinter der Reform stehendem Vereinfa-

chungsgedanken bei der Grundsteuer entgegen. Auch führt die gesonderte Bewertung der 

Wohngebäude zu einem Auseinanderreißen von einheitlichen Bewertungsgegenständen 

(Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe) und dazu, dass die Besonderheiten von Wohnhäu-

sern auf land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere die erhöhte Geruchs- und 

Lärmbelastung, nicht mehr angemessen erfasst werden kann.  
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Nach Ansicht des DBV ist daher das Wohnhaus/der Wohnteil – zumindest bei aktiv bewirt-

schafteten Betrieben - unverändert dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zuzuord-

nen. Soweit das Wohnhaus nicht mit dem Steuermessbetrag Land- und Forstwirtschaft von 

derzeit 6 v.T. abgegolten sein soll, wäre es denkbar, hier einen gesonderten Steuermessbe-

trag anzusetzen, wie dies z.B. für Wohnhäuser vorgesehen ist (§ 15 GrStG). 

 

V. Wirtschaftliche Einheit des Betriebes der Land- und Forstwirtschaft 

Zukünftig soll der Umfang der wirtschaftlichen Einheit Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 

abweichend von der Verkehrsauffassung, Zweckbestimmung und der wirtschaftlichen Einheit 

auf die örtlichen Verhältnisse innerhalb der Zuständigkeit eines Lagefinanzamtes beschränkt 

werden (§ 217 Abs. 2 BewG-E). In der Folge endet daher der landwirtschaftliche Betrieb an 

Gemeindegrenzen. Dies bedeutet in der Praxis, dass land- und forstwirtschaftliche Betriebe, 

die regelmäßig Flächen in mehreren Gemeindebezirken bewirtschaften, in Zukunft eine Viel-

zahl von Feststellungserklärungen abzugeben haben. Gleichzeitig wird der Wert der einzel-

nen Feststellung in einem solchen Einzelbescheid wesentlich niedriger sein als der bisherige 

einheitliche Einheitswert.  

 

Nach Auffassung des DBV ist es ist ohne weiteres möglich, die Bewertung des land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebes entsprechend der Lage der Hofstelle einem Finanzamtsbezirk 

zuzuordnen (Belegenheitsfinanzamt). Dies hätte den Vorteil, dass auf die land- und forstwirt-

schaftlichen Betriebe nur ein Feststellungsbescheid zukommt, der auch für außerhalb der 

Grundsteuerbemessung liegende steuerliche oder außersteuerliche Zwecke genutzt werden 

kann. Dies wäre infolge der angedachten Änderung nicht möglich. Durch das künstliche Aus-

einanderreißen der bisherigen wirtschaftlichen Einheit des Betriebes der Land- und Forstwirt-

schaft und Verteilung auf die verschiedenen Finanzamtsbezirke stellt sich zudem die prakti-

sche Frage, wie bei tierhaltenden Betrieben die Einhaltung der Vieheinheitengrenze (VE) 

überprüft werden soll. Dazu müssten sich die einzelnen Finanzämter wiederum zusammen-

schließen, um festzustellen, ob die entsprechenden Grenzen überschritten worden sind oder 

nicht. Auch dies spricht dafür, an dem bewährten Prinzip der Bewertung der wirtschaftlichen 

Einheit des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft insgesamt in dem Finanzamtsbezirk, in 

dem die Betriebsleitung liegt, festzuhalten. Das Abstellen der wirtschaftlichen Einheit auf die 

örtliche Zuständigkeit eines Finanzamtes ist aus Sicht des DBV abzulehnen. Der vorgese-

hene Verzicht auf die bisher praktizierte Zerlegung ist keineswegs mit Vereinfachungen ver-

bunden. 

 

 

 

 



 

www.bauernverband.de 6 

 

 

C. Einzelanmerkungen 

I. § 207 BewG-E  

Fortschreibungen 

Die Wertfortschreibungsgrenzen sollen im Vergleich zum aktuellen Gesetz (§ 22 BewG) in 

etwa vervierfacht werden (von 5.000 DM auf 10.000 Euro). Dies betrifft sowohl die Wertfort-

schreibung nach oben als auch nach unten. Da mit dem neuen Gesetz nicht mehr für den 

Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, sondern nur für den in der jeweiligen Gemeinde bele-

genen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft ein Wert ermittelt wird, werden durch die Anhe-

bung der Wertfortschreibungsgrenzen Änderungen gerade bei kleineren Betrieben zukünftig 

erschwert. Dies wird vom DBV abgelehnt. Hier muss es eine Sonderregelung für land- und 

forstwirtschaftliche Betriebe geben. 

 

II. § 217 BewG-E 

Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 

Gemäß § 217 Abs. 2 BewG-E soll die wirtschaftliche Einheit Betrieb der Land- und Forstwirt-

schaft künftig auf einen Finanzamtsbezirk beschränkt werden. Da landwirtschaftliche Be-

triebe im Regelfall tatsächlich über Gemeindegrenzen und Finanzamtsbezirke hinweg arbei-

ten, bedeutet dies für die Betriebe in Zukunft eine Vielzahl von Bewertungsbescheiden. Wei-

tere Folge ist, dass es nicht mehr den einen Einheitswert gibt, sondern eine Vielzahl von Ein-

heitswerten. Dies ist besonders problematisch bei der weiteren steuerlichen und außersteu-

erlichen Anwendung dieser Werte. Von daher sollte nach Ansicht des DBV an dem Prinzip 

festgehalten werden, das Bewertungsgegenstand der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 

ist. Ausschlaggebend für die örtliche Zuständigkeit sollte die Belegenheit der Hofstelle sein 

(so schon oben unter B. V.).  

 

Nach § 217 Abs. 4 Nr. 1 BewG-E sollen künftig Wohngebäude (Betriebsleiterwohnung etc.) 

bewertungsrechtlich nicht mehr zum Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zählen. Dies ist 

ein wesentlicher Bruch zur bisherigen Einheitsbewertung in den alten Bundesländern und zur 

Bedarfsbewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Eine Notwendigkeit, die-

sen Bruch zu vollziehen, ist nicht ersichtlich. Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, 

insbesondere solchen mit Tierhaltung, ist das Wohnen des Betriebsleiters auf der Hofstelle 

immer noch zwingende Voraussetzung für eine artgerechte Tierhaltung. Den Besonderheiten 

der Betriebswohnungen und des Wohnteils auf land- und forstwirtschaftlichen Betrieben wird 

im derzeitigen Recht, z.B. in § 167 Abs. 2 und 3 BewG, Rechnung getragen. Die Heraus-

nahme der Wohngebäude aus dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen im bewertungs-

rechtlichen Sinne erscheint willkürlich und zerreißt wirtschaftlich zusammenhängende Einhei-

ten. Durch die Herausnahme würde auch die bisherige Verwendung des Einheitswertes für 
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andere steuerliche und außersteuerliche Zwecke unmöglich. Entsprechend sollte nach An-

sicht des DBV die Abgrenzung gem. § 217 Abs. 4 Nr. 1 BewG-E hinsichtlich der Wohnge-

bäude korrigiert werden. Alternativ kommt eine Übernahme der erbschaft- und schenkung-

steuerlichen Regelungen in Betracht. 

 

In § 217 Abs. 4 Nr. 2 BewG-E fehlt u.E. nach eine Bezugnahme auf die Gemeinschaftliche 

Tierhaltung von Betrieben nach § 51a BewG. Tierbestände gehören derzeit unter den Vo-

raussetzungen der §§ 51, 51 a, 62 BewG zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen. 

Dies darf sich durch die Neuregelung nicht ändern. 

 

III. § 218 BewG-E 

Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens vom 

Grundvermögen in Sonderfällen 

Die bisherige Regelung des § 69 Abs. 2 BewG, wonach Flächen, die die Existenzgrundlage 

des Betriebes darstellen, auch dann noch zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zäh-

len, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren diese Flächen Bauland werden 

können, sollte bei der Neureglung der Bewertung von Grundvermögen für Zwecke der 

Grundsteuer übernommen werden. Es besteht aus Sicht des DBV keine Notwendigkeit, 

diese Existenzgrundlageregelung in einer neuen Grundsteuer zu streichen.  

 

Ebenfalls nicht in § 218 BewG-E übernommen worden ist die bisherige Regelung des § 69 

Abs. 3 Satz 2 BewG, wonach Flächen im räumlichen Zusammenhang mit der Hofstelle bis zu 

einer Größe von insgesamt einem ha immer zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen 

zählen. An dieser bewährten und in der Praxis leicht umsetzbaren Bagatellregelung sollte 

aus Vereinfachungsgründen festgehalten werden. 

 

IV. § 219 BewG-E 

Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 

Nach § 219 Abs. 2 BewG-E soll der Begründung nach zur Automation des Bewertungsver-

fahrens auf die Daten im amtlichen Liegenschaftskataster Bezug genommen werden. Dies 

ist aus Sicht des DBV ausdrücklich zu begrüßen. Allerdings sollte sich dieser Rückgriff aus 

dem Gesetzeswortlaut ausdrücklich selbst und nicht nur aus der Begründung ergeben. 

 

Der Gesetzentwurf sieht in § 219 Abs. 1 Nr. 9 BewG-E eine neue Nutzungsart „Hofstelle“ 

vor. Bisher ist die Hofstelle ein Bestandteil der landwirtschaftlichen und der übrigen Nutzun-

gen. Diese sollte nach Ansicht des DBV auch unverändert bleiben. Eine Hofstelle ohne Flä-

chenbesatz kann kein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft sein, auf eine gesonderte Be-

wertung kann daher aus Vereinfachungsgründen verzichtet werden.  
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Zur Hofstelle sollen nach § 219 Abs. 6 BewG-E alle Hof- und Wirtschaftsgebäudeflächen 

zählen, wenn von dort aus land- und forstwirtschaftliche Flächen nachhaltig bewirtschaftet 

werden. Unklar bleibt, was unter nachhaltiger Bewirtschaftung zu verstehen ist und wie bei 

verpachteten Betrieben verfahren wird. Bei der Neudefinition der Hofstelle Bestandteil der 

Nutzung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft nach § 219 Abs. 6 BewG-E ergeben 

sich nach Ansicht des DBV zudem in den Fällen Abgrenzungsschwierigkeiten, in denen Be-

triebe über mehrere Hofstellen verfügen. Grundsätzlich kann ein Betrieb nur eine Hofstelle 

haben, auf der sich die Betriebsleitung befindet. Andere, ggf. geerbte oder hinzuerworbene 

Hofstellen sind regelmäßig nur Lagerplätze, die aber nicht den Charakter einer Hofstelle auf-

weisen (s.a. die Ausführungen unter VII.). 

 

V. § 220 BewG-E 

Bewertungsstichtag 

In § 220 Abs. 1 BewG-E sollte entsprechend der Regelung des § 206 Abs. 2 BewG-E zur 

Klarstellung „zu Beginn des Kalenderjahres“ aufgenommen werden.  

 

VI. § 221 BewG-E  

Bewertungsgrundsätze  

Der DBV begrüßt das in § 221 Abs. 1 BewG-E normierte Abstellen auf die Bewertung nach 

den Grundsätzen der Ertragsbewertung. Es wird aber angeregt, dabei auch im Gesetzeswor-

tlaut auch auf das Bodenschätzungsgesetz hinzuweisen. Begrüßt wird auch die ausdrückli-

che Bezugnahme auf die Erhebungen des Landwirtschaftsgesetzes in § 221 Abs. 2 BewG-E. 

Hierdurch wird deutlich, dass die Ergebnisse des Testbetriebsnetzes maßgeblich sind für die 

Ableitung und Festsetzung der in den Entwürfen der Anlagen 27 ff. genannten Werte.  

 

Es muss aber aus Sicht des DBV sichergestellt sein, dass sich die in den Entwürfen der An-

lagen 27 ff. verwendeten Werte auch unmittelbar dem Agrarbericht entnehmen lassen, um 

dem Bestimmtheitsgrundsatz ausreichend Rechnung zu tragen. Im Zweifel muss der Geset-

zesbefehl so lauten, dass der Agrarbericht die für die Einheitsbewertung erforderlichen Da-

ten gesondert ausweist. Entsprechende Regelungen existieren bereits für die Ermittlung der 

Bodenrichtwerte gem. § 196 BauGB. Weder aus dem gesetzlichen Wortlaut des § 221 Abs. 

3 und 4 BewG-E noch aus der Begründung dazu ergeben sich ohne weiteres nachvollzieh-

bar die Werte der in den Entwürfen der Anlagen 27 ff. genannten Beträge, was nach Auffas-

sung des DBV verfassungsrechtlich bedenklich ist.  

 

 

 

 

 



 

www.bauernverband.de 9 

 

VII. § 222 BewG-E 

Bewertung des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 

Der Reinertrag der jeweiligen landwirtschaftlichen Nutzung soll nach § 222 Abs. 2 BewG-E 

durch den Ansatz eines Grundbetrages und der Multiplikation der Ertragsmesszahlen ermit-

telt werden. Die Notwendigkeit des Ansatzes eines pauschalen Grundbetrages, wird nicht 

näher erläutert. Auch die Herleitung des im Entwurf der Anlage 27 ausgewiesenen Grundbe-

trags und der Betrag pro Ertragsmesszahl ist nicht nachvollziehbar. Diese ergeben sich je-

denfalls nicht unmittelbar aus der Agrarberichterstattung. Aus Vereinfachungsgründen käme 

aus Sicht des DBV allein ein Abstellen auf die Summe der Ertragsmesszahlen in Betracht. 

Dies ist ein Verfahren, welches auch schon in dem bisherigen § 142 Abs. 2 Nr. 1a BewG ver-

wendet wurde und daher bekannt und in der Praxis bewährt ist. Denkbar ist bei der Flächen-

bewertung aus Sicht des DBV auch der Ansatz langfristig gezahlter Pachtpreise für land- und 

forstwirtschaftliche Flächen (so auch der Vorschlag des Bundesministeriums für Ernährung 

und Landwirtschaft). Diese ließen sich unmittelbar der Agrarberichterstattung entnehmen. 

 

Die Ermittlung der Reinerträge der forstwirtschaftlichen Nutzung gem. § 222 Abs. 3 BewG-E 

auf Basis der Wuchsgebiete ist eine mögliche und nachvollziehbare Abgrenzung. Aus der 

Agrarberichterstattung ergeben sich allerdings nur Daten für Forstbetriebe ab 200 ha Nutzflä-

che. Eine Sonderregelung sollte es nach Ansicht des DBV daher für kleinere Bauernwaldun-

gen bis 50 ha geben. Gerade bei kleineren Forstflächen bis 50 ha ist eine durchgehende 

forstwirtschaftliche Nutzung die Ausnahme. Denkbar ist aus Vereinfachungsgründen ein pau-

schaler Wertansatz. Eine Sonderregelung für kleinere Bauernwaldungen bis 10 ha gab es 

bereits gem. § 142 Abs. 2 Nr. 2a BewG.  

 

Der Reinertrag für die übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen gem. § 222 Abs. 6 

i.V.m. § 226 BewG-E werden nur teilweise im Entwurf der Anlage 31 genannt. Insbesondere 

für die sonstigen Nutzungen Imkerei, Wanderschäferei, Saatzucht, Pilzanbau, Produktion 

von Nützlingen, ergeben sich keine Werte. Hier soll auf das allgemeine Bewertungsverfahren 

verwiesen werden. Für diese Art der Nutzungen wird die Bewertung somit zu erheblichen 

Problemen führen. Dies gilt auch für eine Vielzahl weiterer landwirtschaftlicher Nutzungen, 

wie z.B. Rollrasenproduktion oder ausschließlich betrieblich genutzte Biogasanlagen.  

 

Erstmals definiert werden soll in § 222 Abs. 8 der Begriff der Hofstelle, die künftig aufzuglie-

dern ist nach Hofflächen und Wirtschaftsgebäudeflächen. Offen bleibt, wie die Flächen zu 

bewerten sind, die ebenfalls auf der Hofparzelle der Hofstelle miterfasst sind, aber keine Hof-

flächen oder Wirtschaftsgebäudeflächen sind. Dies betrifft beispielsweise die Kälberweide 

oder unmittelbar an der Hofstelle befindliche Nutzflächen. Gemäß Entwurf der Anlage 32 soll 

für die Hofflächen pro Ar ein Wert von 8,36 Euro angesetzt werden.  
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Der Ansatz eines gesonderten Wertes für die Hofflächen ist aus Sicht des DBV nicht sachge-

recht und wird abgelehnt. Bei den Hofflächen handelt sich im Regelfall lediglich um Bewe-

gungsflächen, die Maschinen nutzen können. Diese Maschinen sind aber über die Erfassung 

der Ertragsfähigkeit der Flächen, welche die Maschinenausstattung vorgeben, bereits er-

fasst. Ein gesonderter Ansatz für die Hofflächen entspricht daher nicht dem selbst gesetzten 

Bewertungsziel, bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben den Ertragswert zur Grundsteu-

erbemessung zugrunde zu legen. Auf den gesonderten Ansatz der Hoffläche sollte daher 

verzichtet werden. 

 

Gemäß § 222 Abs. 9 BewG-E soll künftig auch für Wirtschaftsgebäude ein Reinertrag ermit-

telt werden. Dabei ist auf die Brutto-Grundfläche abzustellen. Dies ist aus Sicht des DBV 

nicht sachgerecht, weil Wirtschaftsgebäude grundsätzlich bereits mit der Ertragsfähigkeit der 

jeweiligen Nutzung abgegolten sind, so dass eine gesonderte Erfassung von Wirtschaftsge-

bäuden nicht erforderlich ist. Viele Gebäudeteile sind zudem einer wirtschaftlichen Nutzung 

zudem überhaupt nicht mehr zugänglich. Gemäß Entwurf der Anlage 36 erfasst die Brutto-

Grundfläche jede marktüblich nutzbare Grundfläche, also beispielsweise auch einen Heubo-

den oder ein Güllekeller. In den letzten Jahren werden landwirtschaftliche Wirtschaftsge-

bäude regelmäßig nur noch hallenartig gebaut. Verschiedenen Gebäudeebenen, insbeson-

dere erste oder zweite Etage oder Dachgeschosse, sind in modernen Wirtschaftsgebäuden 

nicht mehr vorhanden. Je nach Bauart verschieden gibt es bei Milchviehbetrieben unter Um-

ständen einen Güllekeller. Nur bei alten Wirtschaftsgebäuden, die teilweise unter Denkmal-

schutz stehen und nicht abgerissen werden können, sind noch Heuböden vorhanden, unter 

Umständen auch Keller. Soweit Wirtschaftsgebäude überhaupt gesondert zu bewerten sind, 

sollte nach Ansicht des DBV nur die bebaute Grundfläche angesetzt werden. Dies führte 

auch zu einer erheblichen Verfahrensvereinfachung, da im Einzelfall der Erfassungs- und Er-

mittlungsaufwand entfiele.  

 

Zudem ist nicht erkennbar, wann Wirtschaftsgebäude „auf Dauer keiner land- und forstwirt-

schaftlichen Nutzung zugeführt werden können“ erfüllt ist (§ 222 Abs. 9 Satz 2 BewG-E). Der 

Begründung nach soll ein langfristiger Leerstand das Tatbestandsmerkmal erfüllen, ohne ei-

nen Zeitrahmen zu nennen. Auch Wirtschaftsgebäude, die nicht mehr nutzbar sind, sollen 

künftig unbewertet bleiben. Hier muss eine Konkretisierung erfolgen. 

 

Nicht nachvollziehbar ist zudem der Ansatz von 5,80 €/qm für Wirtschaftsgebäude. Dieser 

Wertansatz ergibt sich nicht unmittelbar aus dem Testbetriebsnetz. Soweit dieser Wert aus 

der Agrarberichterstattung unter Herausrechnung des Besatzkapitals ermittelt worden ist, er-

geben sich dadurch Bewertungswidersprüche: Wenn dieser Wert auf diese Art und Weise 

herausgerechnet worden ist, würde den Wirtschaftsgebäuden eine eigene Ertragswertkom-

ponente zugeordnet werden. Der Ertragswert eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
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ergibt sich jedoch nicht aus den Wirtschaftsgebäuden, sondern aus den Ertragsmesszahlen 

der Flächen.  

 

Entschieden abgelehnt wird seitens des DBV auch ein pauschaler Zuschlag für bestimmte 

Tierhaltungen. Auch dieser Zuschlag ist bereits in der Ertragswerterfassung der Flächen er-

fasst. Es erscheint nicht sachgerecht, hier einen doppelten Zuschlag, zum einen über die Er-

tragsfähigkeit der Flächen, zum anderen über die vorhandenen Wirtschaftsgebäude, vorzu-

nehmen. Durch die Art der Bewertung der Wirtschaftsgebäude und der Hofflächen nach dem 

Entwurf der Anlage 32 ergibt sich in den gerechneten Beispielen ein erhebliches Ungleichge-

wicht zwischen der Ertragsbewertung der Flächen und Gebäude: bei einem 40 ha Ackerbau-

betrieb mit normalem Gebäudebestand und durchschnittlichen Bodenpunkten von 60 wäre 

der Bewertungsansatz für die Gebäude um 50 Prozent höher, als der Bewertungsansatz der 

Flächen des landwirtschaftlichen Betriebes.  

 

Nach § 222 Abs. 10 BewG-E sollen land- und forstwirtschaftliche Flächen, die als Sonderge-

biete der Winderzeugung dienen, einen Zuschlag erhalten. Die Wertansätze im Entwurf der 

Anlage 33 lassen sich weder aus dem Gesetzestext noch der Begründung entnehmen und 

auch nicht unmittelbar aus der Agrarberichterstattung herleiten. Hier muss nach Auffassung 

des DBV eine transparente Ableitung der werterhöhenden Umstände erfolgen. Unseres Er-

achtens nach fehlen belastbare statistische Daten dazu, ob die Pachterlöse für den gesam-

ten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb höher liegen, wenn ein Teil der bewirtschafteten 

Flächen in Sondergebieten für Windkraftanlagen liegt. Zudem begegnet die Regelung verfas-

sungsrechtlichen Bedenken, weil sie auf Windkraftanlagen zugeschnitten ist. 

 

Die Verordnungsermächtigung in § 222 Abs. 11 BewG-E verstößt gegen das Bestimmtheits-

gebot und muss nach Ansicht des DBV konkretisiert werden. Inhalt, Zweck und Ausmaß ei-

ner erteilten Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen, wie jetzt vorgesehen, müs-

sen im Gesetz selbst bestimmt werden. Die Bezugnahme auf die Erhebungen nach dem 

LWG „oder ersatzweise Erhebungen der Finanzverwaltung“ ist zu unbestimmt. 

 

 






































